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 Veröffentlicht am 23.01.2008

Beachte

VfGH 02.06.1973, B 71/73 Rechtssatz

Die Auskunftsp5icht nach § 3 Abs 2 des Parkabgabegesetzes setzt nicht voraus, dass derjenige, der ein Kraftfahrzeug

auf dem betreffenden Parkplatz abstellt, rechtmäßigerweise wegen einer Übertretung dieses Gesetzes bestraft werden

darf. Voraussetzung der Auskunftsp5icht ist nur, dass ein Erhebungsorgan ein abgestelltes Fahrzeug auf einer

abgabep5ichtigen Verkehrs5äche ohne entsprechende Entrichtung der Abgabe feststellt. Ermittlungen zur

Gesetzmäßigkeit der Parkabgabeverordnung waren daher nicht anzustellen.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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